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IV (Pfarrgottesdienſt der Verſehgang?) Sempro⸗nius, ein alleinſtehender Pfarrer in einer Gemeinde, wird, a EeLr
ſich gerade an  1  * QAm Sonntage zur Abhaltung des pfarrlichen
Gottesdienſtes zur Kirche 3u gehen, erſucht, ſich ogleich behufs
Spendung der heiligen Wegzehrung zu einer Kranken Pir wollen
ſie Paula nennen 3u egeben, die chon ſeit längerer Zeit bett
lägerig und plötzlich vom Schlage getroffen worden bar Nachdem
die ganze Gemeinde Gottesdienſt ereits verſammelt und auch
die Entfernung bis zur Wohnung der Kranken hin eine derartige

daß die Leute bis ſeiner Rückkunft hätten ziemlich lange
warten müſſen, ſo ann man ich denken, daß ein Verſehgang gerade
3u dieſer Zeit unſerem Pfarrer höchſt unangenehm Qr Da var
eS ein glücklicher Afd der ihn Aus ſeiner peinlichen Lage,
reſpektive Qus der Pflichtenkolliſion, vor die ETL ſich auf einmal
geſte ſah, heraushelfen ſollte. Qula hatte nämli 35 — Tage
vorher gelegentlich eines allgemeinen Krankenverſehganges auch
andachtshalber die heilige Kommunion empfangen. Sempronius
glaubte dieſe einſtweilen als Viatikum gelten laſſen 3u dürfen,
las der verſammelten Pfarrgemeinde eine 0 heilige und
machte ſich dann ſofort auf, der n Todesgefahr Schwebenden
die Wegzehrung ritu praescripto 3u ſpenden und, dies nicht
mehr möglich, doch wenigſtens die letzte Oelung. Doch auch letztere
ſollte ni mehr möglich ſein; denn als EL ankam, war die Kranke
gerade kurz vorher verſchieden. Es rag ſich Durfte
Sempronius die heilige Kommunion, die Paula devotione in
der angegebenen Zeit empfangen hatte, zugleich als Viatikum elten
laſſen? WarE C5 un Uunſerem Falle erlaubt, die Spendung der

derheiligen Wegzehrung bezw. der etzten Oelung erſt bis —NQ
heiligen Meſſe 3u verſchieben? EL ſie nicht ſofort ſpenden
ſollen?

leſe Frage findet eine verſchiedene Beantwortung.
So ſagt Schüch Iin ſeinem „Handb Paſtoral⸗Theol.“, u

700 „Wer erſt vor dem einen oder anderen Tage AQus An⸗
dacht kommuniziert hat, kann, muß aAber Ni bei darauf eintre⸗
tender Todesgefahr die Wegzehrung empfangen, wenn die gegenwärtige
Gefahr (wie In Unſerem Kaſus) eine Folge einer On vorher
(nämlich zur Zeit der Qus Andacht empfangenen Kommunion) da
geweſenen Kränklichkeit waäre  40 Dagegen nach Lehmkuhl (Teol
OoOr II II. 140, und Noldin (Summa 60 OT IIIL 143)
beſtünde aber On dann keine, bezw. keine ſichere Verpflichtung
mehr, das Viatikum empfangen, jemand Im Verlaufe
erner Woche oder „CEireiter UI ante 6dOomada  40 devo-
tione kommuniziert hätte, 57  CU Praecepto jam Satis tecerit. DTAE“
Sertim 81 periculum morbo invaluit, quia moraliter tum
Dericulum jam NStaba VéI. Ut (Cénset Lugo, quia UFfieit COIUI=

municare 12 fine Vitae 86 pbaulo ante mortem.“ Noldin C.)
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Nach dieſen Autoren könnte alſo Paula In unſerem
nicht ſtrenge obligiert werden, das Viatikum 3u empfangen. Sem⸗
pronius kann dementſprechend die vorher empfangene Kommunion
als Wegzehrung gelten laſſen, iſt aber ſelbſtverſtändlich verhalten,
dieſelbe 3u ſpenden, enn ſie verlangt würde

A Wie wir vorausſetzen können, hat Paula In Anbetracht
thre. gefährlichen Zuſtandes trotz der ereits empfangenen Kom⸗
munion er auch noch das Viatikum empfangen wollen und war
daher Sempronius zur Spendung desſelben auch ver Wenn

aber nun glaubte, eS doch nicht ſofor Uun zu müſſen, wird
deswegen noch nicht der Vernachläſſigung einer ſtrengen, ſeel

ſorgerlichen Pflicht geziehen werden können, da 7 10 einerſeits auf
den kurz vorher geſchehenen Empfang CY heiligen Sakramente hin
einen Uten Gewiſſenszuſtand bei der Kranken rationabiliter vobraus  —
ſetzen durfte, andererſeits aber eine längere Verſchiebung des arr
lichen Gottesdienſtes mit einem nicht geringen incommodum ver
bunden Dar Würde Paula nicht kurz vorher kommuniziert haben,
⁰ 0 Sempronius ſelbſtverſtändlich ihr das Viatikum ſofort
geben und den Gottesdienſt Unter allen Umſtänden verſchieben, reſp
ſogar unterbrechen müſſen wenn CEL ihn bereits angefangen gehabt
hätte es gilt auch dann, enn EL auch UL die letzte Oelung
erteilen gehabt haben würde, weil die Schwerkranke das heilige Buß
ſakrament und die Wegzehrung 3U empfangen nicht mehr imſtande
Dar Würde dies der Fall geweſen ein, und Paula ſich überdies
noch IN peccati mortalis befunden aben, ſo waüre 3Zummpfange der letzten Delung eine Verpflichtung SUb gravi er
vorhanden eweſen, die keinen Aufſchub erduldet ätte, da 10 IN 306e
Casu das Heil des Sterbenden einzig und allein NUL vom recht
zeitigen Empfange dieſes Sakramentes 0 abhängen önnen.
Nachdem aber außer dieſen Umſtänden nach der sententia N
munior Alphons. VI 733, Theol II 578)
5 Empfange der letzten Oelung keine Ver  ichtung 8U gravi
beſteht, ˙ kann auch Im gegenwärtigen Falle eine nicht vor
handen ſein, einerſeits, weil nach dem 8SuD Geſagten die von
Paula ereits vorher empfangene Kommunion on als Viatikum
betrachtet und andererſeits ein tatus IN peéccato mortali mit Grund
nicht befürchtet werden kann.

Hätte Sempronius ſogleich, als b gerufen wurde, den Verſeh
gang Unternommen, ſo würde reilich Paula, auch die Spen⸗ung des Viatikums Qus irgend nem Grunde nicht möglich eéweſen
wäre, doch noch wenigſtens die heilige Oelung empfangen habenönnen. Nachdem jedoch, wie der Qſu liegt, eine ſtrenge Ver⸗
pflichtung vbvon Seite Paulas zum mpfang des Viatikums, wie
auch der GCXtrema unctio, nicht urgiert werden kann, (ine längereVerſchiebung des Gottesdienſtes aber für die ganze, zu demſelbenereits verſammelte Pfarrgemeinde immerhin ein recht bedeutende
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incCommodum geweſen wäre, 0 werden wir unſeren Parochus eines⸗
adeln dürfen, enn EL erſt nach der heiligen Meſſe den

Verſehgang Unternommen hat w nderes wäre eS natürlich
geweſen, wenn Paula ſich in der Nähe der Kirche befunden
haben würde, odaß eln längeres Aufſchieben des pfarrlichen Gottes
dienſtes nicht notwendig war, oder Sempronius ohne Rückſicht auf
den ˙ dringenden Verſehgang den gewohnten ſonntäglichen Gottes
dienſt abgehalten haben würde. In dieſen en freilich mu ſich
Unſer Pfarrer wohl mindeſten den Vorwurf der Unklugheit
gefallen laſſen. M.

(Eine ungiltige Ehe zweimal ſaniert.) Rufina
fiel vom katholiſchen Glauben ab und heiratete, nachdem ſie Jüdin
geworden, vor dem Rabbiner einen gewiſſen Samuel Na
längerer Zeit meldet dieſer ſich zur Taufe Der Prieſter, aQn den CT

ſich wendete, erba ſich mit Erlaubnis des Pfarrers alle nötigen
Vollmachten vom hochwürdigen Ordinariate: Tauflizenz, Vollmacht,
die Apoſtatin in die Kirche aufzunehmen, Diſpens von den drei Auf
geboten. Der Pfarrer fragte noch ausdrücklich den (außerhalb der
ordentlichen Seelſorge ſtehenden) Prieſter: „Sie übernehmen
alles““ vorauf der Prieſter ſich bereit erklärte, Im Falle der Er
laubnis des Pfarrers, der darauf entgegnete: „Oa, gu  40 Am
betreffenden Tage erwartete der Prieſter In der Sakriſtei noch die
Ankunft des arrers, der ihm zurief: „Nun alſo, worauf warten
Sie? achen Oie keine Umſtände!“ und entfernte ſich Ueberzeugt,
daß Er zu Allem ermächtigt ſei, taufte der Prieſter den Samuel
(Rufina hatte 2 chon rekonziliiert), nahm den Manifeſtationseid
und die Trauung vor zwei Zeugen vor Nach beendigter Funktion
ließ ihn der Pfarrer In die Kanzlei rufen und empfing ihn mit den
Worten: 77 , Sie 0  en auch kopuliert? Dazu hatten Sie doch
keine Delegation.“ Der Prieſter an verblüfft da und erklärte, die
Leute alſo zur Konſenserneuerung nochmals rufen zu wollen, worauf
der Pfarrer E  L  ete ⁴8

ſt nicht nötig, die Delegation konnten
Sie vorausſetzen.“ 25 (Die Taxe var entrichtet, die Matriken
alle bereits ausgefüllt.) „Entſchuldigen, Herr Pfarrer, eine delegatio
praesumta gibt 68 nicht; höchſtens eine acita. inſoferne Herr
Pfarrer eine Ahnung hatten, daß ich Ihren Worten zufolge vielleicht
auch kopuliere und damit im Eventualfalle einverſtanden waren.“
Der Pfarrer entgegnete kurz: „Va

Wa war da 3u machen? enbar war der Prieſter nt
Rechte mit ſeiner andlung ſowohl als mit einem Urteile

Er wählte folgenden Ausweg: Er ging hochwürdigſten
Biſchof der Dißzeſe für eine rein kirchliche Trauung könnte auch
der Generalvikar delegieren; für eine ſtaatlich Iltige iſt eS un
Oeſterreich zweifelhaft) nd bat ihn, als parochus Ordinarius ihn
vorſichtshalber zu delegieren, ließ kurze Zeit die eiden Kontrahenten
Im Glauben und nahm ihnen ſpäter bei Gelegenheit


